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D r u c k s a c h e  N r . :  1 4 / 1 3 4 9  
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Beratungsfolge Beratungsstatus Sitzung am TOP 
Verbandsausschuss vorberatend 27.11.2023  
Verbandsversammlung beschließend 08.12.2023  

 
 
Betreff: Änderungsantrag zum Haushaltsentwurf 2024 AWB 

Trennung von der TER 
 
 
Beschlussvorschlag
 
Die Verwaltung wird beauftragt darzulegen, unter welchen Voraussetzungen sich der 
RVR zum nächstmöglichen Zeitpunkt von der TER TouristikEisenbahnRuhrgebiet GmbH 
trennen könnte und die Gesellschaft in die Eisenbahninfrastruktur integriert werden kann. 
 
 
Begründung: 
 
Einsparung im Haushalt 
 
Die TER, die zu einhundert Prozent dem RVR gehört, wird vom RVR selbst als 
„untergeordnet bedeutsam“ (S. 246 HH-Entwurf) betrachtet. Angesichts dieser 
Einschätzung und der folgenden Gründe erscheint es notwendig, Maßnahmen zu 
ergreifen: 
 

 Geringe Bedeutung: Es ist bekannt, dass die TER als Unternehmen mit 
„untergeordneter Bedeutung“ eingestuft wird. Trotzdem erhält sie jährlich einen 
erheblichen Zuschuss von 100.000 Euro aus Steuergeldern. Dies ist ökonomisch 
nicht gerechtfertigt und z. T. aufgrund des Fuhrparks ökologisch fragwürdig. 

 Veraltete Angebote: Die TER hat sich nicht den aktuellen Anforderungen des 
Tourismussektors angepasst. Ihre Angebote sind nicht mehr zeitgemäß und 
entsprechen nicht den Bedürfnissen und Erwartungen der Touristen im 
Ruhrgebiet.  

 Finanzielle Ressourcen: Die TER betreibt eine kurze 17,2-Kilometer-Bahnlinie, 
deren Wartung und Instandhaltung hohe Kosten verursachen. Diese finanziellen 
Ressourcen könnten besser in dringendere und bedeutendere Projekte im 
Ruhrgebiet investiert werden. 
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In Anbetracht dieser Umstände schlägt die FDP-Fraktion vor, dass der RVR umgehend 
Schritte einleitet, um die TER in den Markt zu stellen. Die Gründe dafür sind: 
 

 Wirtschaftliche Vernunft: Die TER ist ein unwirtschaftliches Unternehmen und 
verursacht unnötige Kosten für den Steuerzahler. Der Verkauf würde diese 
finanzielle Belastung beseitigen. 

 Ressourcenumverteilung: Die freiwerdenden finanziellen Mittel könnten für 
bedeutendere Projekte und Initiativen genutzt werden, die einen nachhaltigen 
Einfluss auf die Region haben. 

 Bessere Verwaltung: Größere Bahnbetreiber oder touristische Organisationen 
könnten die Bahnlinie und deren Unterhalt effizienter verwalten und dabei die 
kulturelle Bedeutung des Ruhrgebiets wahren. 
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Finanzielle und haushaltsmäßige Auswirkungen sowie Folgewirkungen: 
 

1. Teilergebnisplan Kostenstelle      ; Kostenträger      ;  
Teilergebnisplan Lfd. HH-Jahr 2024 2025 2026 2027 ff. 
Erträge                               
Personalaufwendungen                               
Sachaufwendungen                               
Abschreibungen und Zinsaufwand 
(6 % p. a. vom investiven Eigenanteil) 

                              

Summe (Eigenanteil)                          
Veranschlagt im Haushaltsplan Lfd. HH-Jahr 2024 2025 2026 2027 ff. 

Erträge                               
Personalaufwendungen                               
Sachaufwendungen                               
Abschreibungen und 
Zinsaufwand (6 % p. a. vom 
investiven Eigenanteil) 

                              

Summe                               
Abweichungen1                               

 
2. Teilfinanzplan Kostenstelle      ; Kostenträger      ; Investitions-Nr.       

Teilfinanzplan Lfd. HH-Jahr 2024 2025 2026 2027 ff. 
Einzahlungen                               
Auszahlungen                               
Summe (Eigenanteil)                          
Veranschlagt im Haushaltsplan Lfd. HH-Jahr 2024 2025 2026 2027 ff. 

Einzahlungen                               
Auszahlungen                               

Summe                               
Abweichungen1                               

1  Positiver Wert = Nachveranschlagung bzw. Deckung erforderlich 

3. Auswirkungen 

 Eine Nachveranschlagung/überplanmäßige bzw. außerplanmäßige Mittelbereitstellung 
ist nicht erforderlich (Haushaltsverbesserung/-neutralität). 

 Eine Nachveranschlagung/überplanmäßige bzw. außerplanmäßige Mittelbereitstellung 
ist erforderlich (Haushaltsverschlechterung). Erläuterungen siehe unten. 

 Folgewirkungen sind in dem o. g. Bedarf berücksichtigt.

Erläuterungen:      

4. Bilanz 
Veräußerungsgewinne bzw. -verluste können gemäß § 44 Abs. 3 KomHVO NRW zu 
zusätzlichen finanziellen Auswirkungen in der Bilanz führen. 

 Keine Auswirkungen, weil keine Veräußerungsgewinne bzw. -verluste entstehen. 

 Die finanziellen Auswirkungen aus Veräußerungsgewinnen bzw. -verlusten werden in den 
Erläuterungen dargestellt.

Erläuterungen:      

 
Bearbeiter/in Fraktionsgeschäftsführer/in Fraktion/en 
Leineweber, Thorsten Leineweber, Thorsten Fraktion FDP 
Akt.zeichen   
  

 
 
gez. Herr Thomas Boos 

 
 


